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INFORMATION 
 

Brandschutzkonzepte 

zum baulichen und abwehrenden Brandschutzkonzept gemäß 

§54 BauO NRW Sonderbauen und § BauPrüfVo 

 

1. Unterlagen und Ortsbesichtigung 
 
Das Brandschutzkonzept wird auf Grundlage der mit dem Auftraggeber erstellten 
Bestandsaufnahme im Rahmen von Ortsbesichtigungen durch die ASD 
Arbeitsschutzmanagement  und den vorhandenen Plänen erstellt. Die 
Ergebnisse sind im vorliegenden Brandschutzkonzept berücksichtigt. 
 

2. Anforderungen und gesetzliche Bestimmungen für Brandschutzkonzepte 
 
Das Brandschutzkonzept verfolgt im Wesentlichen vier Ziele: 

 Verhinderung eines Entstehungsbrandes 
 Begrenzung der Brandausbreitung 
 Schaffung und Sicherung von Rettungswegen 
 Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten 

 
Neben dieser allgemeinen Schutzzielorientierung dienen die entsprechenden 
bauaufsichtlich eingeführten Bestimmungen der Beurteilung des Objektes 
hinsichtlich des Brandschutzes. 

Die Grundlagen hierfür bilden: 

Bauordnung (alt) Nordrhein-Westfalen (BGV A 8) 
vom 01.03.2000 

Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung (VV BauO NRW) 
Entwurf, Stand 08.10.2000 

Krankenhausbauverordnung(alt) Nordrhein-Westfalen (KhBauVo) 
Entwurf, Stand 01.03.2000 
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                                         Hinweise für den Brandschutz in bestehenden Krankenhäusern 
                                                 Fassung, Stand September 1989 

                                         Hinweise für den Brandschutz in bestehenden Krankenhäusern 
                                                 MSKWKS, Referat II A3 Dienstbesprechnung mit Bauaufsichtbehörden der  
                                                 Regierungsbezierke NRW Okt. - Nov. 2002 

                                         DIN 4102, Teil 4: Klassifizierte Baustoffe und Bauteile 
                                                 vom März 1994 

 

                                         Weiterhin kommen folgende Richtlinien und Verordnungen zur Anwendung: 

                                         Technische Prüfverordnung (TPrüfVo) 
                                                 in der Fassung vom Januar 1996 

                                         Arbeitsblatt W405 – Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche 
                                         Trinkwasserversorgung – des Deutschen  Vereins des Gas- und  
                                         Wasserfaches e.V. (DVGW) 
                                                 in der Fassung vom Juli 1978 

                                         Berufgenossenschaftliche Vorschrift für die Sicherheit und Gesundheit  
                                         der Arbeit: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am  
                                         Arbeitsplatz BGV A8 (ehemals VGB 125) 
                                                 vom 01.01.1997 

                                         Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern  
                                         BGR 133 (ehemals ZH 1201) 
                                                 in der Fassung vom April 1994 

                                         Technische Regeln für Trinkwasser-Installation (TRWI) Teil 6 DIN 1988 - 6 
                                                 in der Fassung vom Mai 2002 

 




